
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Denapp UG (haftungsbeschränkt), nachfolgend kurz 'Denapp' genannt, 
Stand: Juni 2023 

1. Geltungsbereich und Inhalt 
1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle Lieferungen und 

Leistungen von Denapp und alle zukünftigen Geschäfte, 
ohne dass die Geltung dieser AGB nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden müsste. 

2. Diese AGB haben Vorrang vor allen Geschäftsbedingungen 
des Kunden, sodass Denapp der Geltung etwaiger Kunden-
Geschäftsbedingungen hiermit ausdrücklich widerspricht. 
Eine hiervon abweichende Regelung bedarf der 
ausdrücklichen und schriftlichen Erklärung seitens Denapp. 

3. Denapp ist berechtigt, den Inhalt dieses Vertrages mit 
Zustimmung des Kunden zu ändern, sofern die Änderung 
unter Berücksichtigung der Interessen von Denapp für den 
Kunden zumutbar ist. Die Zustimmung zur 
Vertragsänderung gilt als erteilt, sofern der Kunde der 
Änderung nicht binnen vier Wochen nach Zugang der 
Änderungsmitteilung widerspricht. Denapp verpflichtet 
sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die 
Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. 

2. Vertragsschluss und -beendigung 
1. Die Angebote der Denapp sind lediglich eine Aufforderung 

an den Kunden, seinerseits verbindliche Angebote in Form 
von Bestellungen abzugeben. Sämtliche Angebote der 
Denapp sind daher freibleibend und unverbindlich. Ein 
Vertrag kommt erst mit Gegenzeichnung des 
Kundenantrags durch Denapp oder mit der ersten 
Erfüllungshandlung zustande. 

2. Der Vertrag wird, falls nichts anderes vereinbart ist, mit 
einer Laufzeit von 12 Monaten geschlossen. Ist der Vertrag 
auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde mit dem 
Kunden eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart, so 
verlängert sich der Vertrag jeweils um die vereinbarte Zeit 
oder Mindestlaufzeit, höchstens aber um ein Jahr, wenn er 
nicht mit einer Frist von vier Wochen zum jeweiligen Ablauf 
der bestimmten Zeit oder Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird. 

3. Denapp ist bei Verträgen, die eine Laufzeit oder eine 
Mindestvertragslaufzeit von bis zu zwölf Monaten haben, 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 90 Tagen zum 
Monatsende zu kündigen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag 

sich um eine bestimmte Zeit verlängert hat. Denapp ist bei 
Verträgen, die eine Laufzeit oder eine 
Mindestvertragslaufzeit von mehr als zwölf Monaten und 
bis zu vierundzwanzig Monate haben, berechtigt, den 
Vertrag mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende zu 
kündigen. Ein auf unbestimmte Zeit laufendes 
Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien ohne Angabe 
von Gründen mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende 
gekündigt werden. 

4. Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt 
für Denapp insbesondere dann vor, wenn der Kunde 

▪ mit der Zahlung der Entgelte mehr als 20 
Kalendertage in Verzug gerät, 

▪ schuldhaft gegen eine der unter Ziffer 5. bzw. 7.1 
geregelten Pflichten verstößt. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise sind Festpreise. Soweit nicht die 

Hauptleistungspflicht, d.h. die Pflicht zur Zahlung des 
nutzungsunabhängigen Grundentgelts betroffen ist, 
bestimmt Denapp die Entgelte durch die jeweils aktuelle 
Preisliste nach billigem Ermessen. Denapp ist berechtigt, 
die Entgelte maximal einmal je Quartal zu erhöhen. Die 
Preiserhöhung bedarf der Zustimmung des Kunden. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Kunde der 
Preiserhöhung nicht binnen 4 Wochen nach Zugang der 
Änderungsmitteilung widerspricht. Denapp verpflichtet 
sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die 
Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. 

2. Im Verzugsfall berechnet Denapp Zinsen in Höhe von zehn 
Prozent jährlich und ist berechtigt, die Leistungserbringung 
sofort zu unterbrechen. Der gesetzliche Verzugszins ist in 
jedem Fall der Mindestzins. Gerät der Kunde mit seinen 
Zahlungspflichten in Verzug, berechnet Denapp für jede 

Mahnung eine Mahngebühr gemäß der jeweils aktuellen 
Preisliste, es sei denn, der Kunde weist nach, dass ein 
Schaden überhaupt nicht oder in wesentlich geringerer 
Höhe entstanden ist. Die Geltendmachung weitergehender 
Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt Denapp 
vorbehalten. 

3. Denapp ist berechtigt, im Falle einer Änderung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes die 
Entgelte für Waren oder Leistungen, die im Rahmen von 
Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden, 
ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung des 
Umsatzsteuersatzes entsprechend anzupassen. 

4. Die nutzungsabhängigen Entgelte werden mit 
Rechnungsstellung fällig. Andere Entgelte hat der Kunde 
im Voraus zu zahlen. Der Abrechnungszeitraum bestimmt 
sich nach dem jeweils bestellten Tarif (laut aktueller 
Leistungsbeschreibung), längstens jedoch auf zwölf 
Monate. Gesonderte Vereinbarungen mit dem Kunden 
haben Vorrang. Die Rechnung wird in das 
Konfigurationsmenu des Kunden eingestellt und kann dort 
von ihm abgerufen werden. Verlangt der Kunde eine 
Versendung der Rechnung auf dem Postweg, ist Denapp 
berechtigt, hierfür pro Rechnung € 2,56 zu verlangen. 

5. Ändern sich zu einem Zeitpunkt innerhalb des 
Abrechnungszeitraumes die Entgelte oder deren 
Bestandteile (z.B. Erhöhung der Umsatzsteuer), so erfolgt 
eine separate Abrechnung des Leistungszeitraumes vom 
Beginn des Abrechnungszeitraumes bis zum 
Änderungszeitpunkt und des Leistungszeitraumes vom 
Änderungszeitpunkt bis zum Ende des 
Abrechnungszeitraumes. 

6. Die Zahlung der Entgelte kann ausschließlich durch 
Lastschrifteinzug erfolgen. Der Kunde ermächtigt Denapp, 
angefallene Entgelte über sein angegebenes Konto 
einzuziehen. Bei Rücklastschriften, die der Kunde zu 
vertreten hat, berechnet Denapp eine Rücklastschrift 
gemäß der jeweils aktuellen Preisliste pro Lastschrift, es 
sei denn, der Kunde weist nach, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder in wesentlich geringerer Höhe 
entstanden ist. 

7. Der Kunde kann nur mit gegenüber der Denapp 
rechtskräftig festgestellter Ansprüche oder seitens der 
Denapp anerkannter Ansprüche die Aufrechnung 
gegenüber den Forderungen der Denapp erklären und 
wirksam durchführen. 

4. Leistungspflichten 
1. Denapp gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server 

von 99% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind 
Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen oder 
sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von 
Denapp liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) 
nicht zu erreichen ist. Denapp kann den Zugang zu den 
Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des 
Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, 
insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen 
des Netzes, der Software oder gespeicherter Daten dies 
erfordern. 

2. Gerät Denapp mit Leistungsverpflichtungen in Verzug, so 
ist der Kunde nur dann zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn Denapp eine vom Kunden gesetzte 
angemessene Nachfrist nicht einhält. Die Nachfristsetzung 
muss in schriftlicher Form erfolgen. Die schriftliche Form 
kann durch elektronische Form ersetzt werden, wenn der 
Kunde der Erklärung seinen Namen hinzufügt und das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versieht. Die Nachfrist muss mindestens zwei Wochen 
betragen. 

5. Lizenzvereinbarungen, Urheberrecht 
1. Der Kunde erhält von Denapp für die Vertragsdauer ein 

nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der Programme 
(Lizenz). Wird der Kunde von Denapp für Mehrfachlizenzen 
des Programms autorisiert, so gelten die nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen für jede einzelne dieser Lizenzen. 



Der Begriff "Programm" umfasst das Originalprogramm, 
alle Vervielfältigungen (Kopien) desselben sowie Teile des 
Programms selbst dann, wenn diese mit anderen 
Programmen verbunden sind. Ein Programm besteht aus 
maschinenlesbaren Anweisungen, audiovisuellen Inhalten 
und den zugehörigen Lizenzmaterialien. Im Übrigen gelten 
die Lizenzbestimmungen der jeweiligen 
Programmhersteller. 

2. Der Kunde verpflichtet sich sicherzustellen, dass jeder, der 
dieses Programm nutzt, diese Lizenzvereinbarung einhält. 
Der Kunde darf das Programm gleichzeitig nur auf einem 
Rechner nutzen. Eine "Nutzung" des Programms liegt vor, 
wenn sich das Programm im Hauptspeicher oder auf einem 
Speichermedium eines Computers befindet. Ein 
Programm, das lediglich zum Zwecke der 
Programmverteilung auf einem Netzwerk-Server installiert 
ist, gilt als nicht genutzt. Wird der Zugriff auf ein 
Programm durch ein Lizenzverwaltungsprogramm 
gesteuert, dürfen Kopien erstellt und auf allen Maschinen 
gespeichert werden, die unter Kontrolle dieses 
Lizenzverwaltungsprogramms stehen, jedoch darf die 
Nutzung nicht die Gesamtzahl der zulässigen Benutzer 
oder Ressourcen übersteigen. Einige Programme, die zur 

Nutzung zuhause oder auf Reisen vorgesehen sind, dürfen 
auf einem primären und einem weiteren Computer 
gespeichert sein, jedoch darf das Programm nicht auf 
beiden Computern gleichzeitig aktiv benutzt werden. 

3. Die von Denapp erhobenen Lizenzgebühren richten sich 
nach der Häufigkeit der Nutzung (zum Beispiel Anzahl der 
Benutzer), den Ressourcen (zum Beispiel Prozessorgröße) 
oder einer Kombination aus beidem. 

4. Der Kunde darf Datensicherung nach den Regeln der 
Technik betreiben und hierfür die notwendigen 
Sicherungskopien der Programme erstellen. Sofern das 
Handbuch auf Datenträger vorliegt, darf es auf Papier 
ausgedruckt werden. Der Kunde darf 
Urheberrechtsvermerke von Denapp nicht verändern oder 
entfernen. Der Kunde ist nicht berechtigt, das Programm 
in anderer Weise als hierin beschrieben zu nutzen, zu 
kopieren, zu bearbeiten, zu übertragen, in eine andere 
Ausdrucksform umzuwandeln (Reverse-Assemble-
Reverse-Compile) oder in anderer Weise zu übersetzen, 
sofern eine solche Umwandlung nicht durch ausdrückliche 
gesetzliche Regelungen unabdingbar vorgesehen ist. Er ist 
nicht berechtigt, das Programm zu vermieten, zu verleasen 
oder Unterlizenzen zu vergeben. 

5. Soweit dem Kunden von Denapp ein zeitlich beschränktes 
Nutzungsrecht für die Programme oder Werbematerialien 
eingeräumt worden ist oder das Nutzungsrecht aufgrund 
Kündigung endet, hat der Kunde alle Datenträger mit 
Programmen, eventuellen Kopien sowie alle schriftlichen 
Dokumentationen und Werbehilfen an Denapp zurück zu 
geben. Der Kunde löscht alle gespeicherten Programme, 
soweit er nicht gesetzlich zur längeren Aufbewahrung 
verpflichtet ist, von seinen Computersystemen. Die 
übrigen vertraglichen Nebenpflichten des Kunden 
gegenüber Denapp bestehen über eine eventuelle 
Kündigung oder eine Beendigung des Vertrages fort. 

6. Sofern der vom Kunden gewählte Dienst die Nutzung von 
grafischen Elementen, Bildern, Texten, Dokumentationen, 
Animationen, Designvorlagen beinhaltet, erhält der Kunde 
das Recht, diese Inhalte für die Dauer seines jeweiligen 
Vertrages zu nutzen. Eine weitergehende Nutzung ist nicht 
gestattet. Insbesondere ist es untersagt, die zur Verfügung 
gestellten Inhalte zu kopieren und anderweitig zu 
verwenden. Die vorgenannten Regelungen gelten 
vorbehaltlich speziellerer Lizenzbedingungen der zur 
Verfügung gestellten Inhalte. 

7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 5.1. 
bis 5.6. geregelten Pflichten verspricht der Kunde Denapp 
eine Vertragsstrafe in Höhe von € 2.500,00. 

6. Haftung 
1. Für Schäden haftet Denapp nur dann, wenn Denapp oder 

einer ihrer Erfüllungsgehilfen eine wesentliche 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den 
Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder der 
Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von 

Denapp oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen 
ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht grob fahrlässig oder 
vorsätzlich, ist die Haftung von Denapp auf den Schaden 
beschränkt, der für Denapp bei Vertragsschluss 
vernünftigerweise voraussehbar war. 

2. Die Haftung von Denapp wegen zugesicherter 
Eigenschaften, bei Personenschäden sowie aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt. 

7. Pflichten des Kunden 
1. Der Kunde sichert zu, dass die Denapp von ihm 

mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind. Er 
verpflichtet sich, Denapp jeweils unverzüglich über 
Änderungen der mitgeteilten Daten zu unterrichten und 
auf entsprechende Anfrage von Denapp binnen 15 Tagen 
ab Zugang die aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen. 
Dieses betrifft insbesondere Name und postalische 
Anschrift des Kunden. 

2. Der Kunde verpflichtet sich, von Denapp zum Zwecke des 
Zugangs zu deren Diensten erhaltene Passwörter streng 
geheim zu halten und Denapp unverzüglich zu informieren, 
sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten 
das Passwort bekannt ist. Sollten infolge Verschuldens des 

Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwörter Leistungen 
von Denapp nutzen, haftet der Kunde gegenüber Denapp 
auf Nutzungsentgelt und Schadensersatz. 

3. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, 
nach jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand durch 
ihn bzw. seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
verändert wurde, eine Datensicherung durchzuführen, 
wobei Daten, die auf den Servern von Denapp abgelegt 
sind, nicht auf diesen sicherungsgespeichert werden 
dürfen. Der Kunde hat eine vollständige Datensicherung 
insbesondere vor jedem Beginn von Arbeiten von Denapp 
oder vor der Installation von gelieferter Hard- oder 
Software durchzuführen. Der Kunde testet im Übrigen 
gründlich jedes Programm auf Mangelfreiheit und 
Verwendbarkeit in seiner konkreten Situation, bevor er mit 
der operativen Nutzung des Programms beginnt. Dies gilt 
auch für Programme, die er im Rahmen der 
Gewährleistung und der Pflege von Denapp erhält. Der 
Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits 
geringfügige Veränderungen an der Software die 
Lauffähigkeit des gesamten Systems beeinflussen kann. 

8. Datenschutz 
Denapp erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene 
Daten eines Nutzers ohne weitergehende, notwendige 
Einwilligung nur, soweit sie für die Vertragsbegründung 
und -abwicklung sowie zu Abrechnungszwecken 
erforderlich sind. Weitere Informationen sind online unter 
Datenschutz abrufbar. 

9. Widerrufsbelehrung 
1. Widerrufsrecht: 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen ohne Angabe von Gründen in schriftlicher Form 
oder durch Rücksendung evtl. gelieferter Ware widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Widerrufserklärung (oder der evtl. 
gelieferten Ware) binnen der vorgenannten Frist. Der 
Widerruf ist zu richten an Denapp UG 
(haftungsbeschränkt), Klarastraße 27, 04229 Leipzig. 

2. Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Können Sie 
uns die empfangene Leistung und/oder evtl. gelieferte 
Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie 

uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung 
von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der 
Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen 
etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - 
zurückzuführen ist. Sollten Sie z.B. die Verpackung beim 
Öffnen beschädigen oder die Ware in Gebrauch nehmen, 
müssen Sie die durch die bestimmungsgemäße 



Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung 
ersetzen. Paketversandfähige Sachen sind 
zurückzusenden. Sollte der Wert der Ware € 40,00 nicht 
überschreiten, so haben Sie die Kosten der Rücksendung 
zu tragen. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei 
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 

10. Schlussbestimmungen 
1. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist Leipzig, soweit der Kunde Vollkaufmann 
im Sinne des HGB ist. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der 
Schriftform, was auch für eine Änderung des 
Schriftformerfordernisses gilt. Mündliche Nebenabreden 
werden erst mit schriftlicher und beiderseitiger 
Bestätigung wirksam. 

3. Sollten die vorstehenden Bestimmungen teilweise 
unwirksam sein oder werden, so berührt das die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In einem 
solchen Falle sind die Parteien verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu 
ersetzen, die dem Regelungsinhalt der unwirksamen 
Bestimmung am ehesten entspricht. 

 

 
Denapp UG (haftungsbeschränkt) 
mit Sitz in Leipzig 
HRB 25398 - Amtsgericht Leipzig 
Geschäftsführer: Denis Hoppe 


